
     
1. DWS Depot und Investmentkonten 
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxembourg, (nachstehend 
„depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger (Privatkunde i.S.d. Wertpapier-
handelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993), 
soweit nichts anderes vereinbart auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein 
oder mehrere Investmentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der 
gewünschten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot; die 
fondsspezifischen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die depotführende 
Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, innerhalb des DWS Depots 
Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die auf die Fondswährung der jeweiligen auf Antrag 
des Anlegers eröffneten Investmentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus Sicht der 
depotführenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so kann stattdessen auch 
ein Investmentkonto für einen geldmarktnahen Fonds eröffnet werden. Die aktuell von der 
depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. 
geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten zu deren Eröffnung sind im Preisverzeichnis / 
Konditionentableau genannt. Diese Angaben können ohne Mitwirkung und ohne Information des 
Anlegers durch die depotführende Stelle geändert werden. Erteilt der Anleger der depotführenden 
Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis / Konditionentableau 
enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von der depotführenden Stelle 
jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionentableau zur Verfügung gestellt. Der Anleger hat 
der depotführenden Stelle gegenüber zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über 
seine Identität nach den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die depotführende Stelle 
kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und 
Unterlagen zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick 
auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich 
ist. 
 
2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle erfolgt nach den für 
den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs-/Investmentgesellschaft getroffenen und im 
Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers 
vorliegt, können eingehende Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der 
depotführenden Stelle gehalten werden. 
 
3. Aufträge 
a) Execution Only/Ausführungsgeschäft 
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Execution Only“, d.h. 
beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotführende Stelle bei der Ausführung von Aufträgen 
weder Empfehlungen für den Kauf noch für den Verkauf von Anteilen und bietet auch keine 
Anlageberatung an sondern leitet Aufträge lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. 
Die depotführende Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung 
und Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheitsprüfung findet im 
Rahmen des Execution Only nicht statt. 
b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle angebotene Fondsanteile 
Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen nur entgegen, 
sofern die Fondsanteile von der depotführenden Stelle angeboten werden. Eine Übersicht der von 
der depotführenden Stelle vertriebenen Investmentfonds ist bei der depotführenden Stelle erhältlich. 
Die depotführende Stelle kann die Annahme von Aufträgen sowie die Ausführung von Aufträgen 
davon abhängig machen, dass der Depotinhaber bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch 
auf Verlangen der depotführenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt. 
c) Form von Aufträgen 
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden Stelle vorher eine 
andere Vereinbarung getroffen worden ist.  
d) Ausführungsgeschäft/Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines Kaufs oder Verkaufs 
Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für Rechnung des 
Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft 
(Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein Ausführungsgeschäft 
abzuschließen. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht 
ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den entsprechenden Anteilbruchteil in vier 
Dezimalstellen nach dem Komma gut. 
e) Preis des Ausführungsgeschäftes 
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes 
ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen 
Unterlagen des jeweiligen Fonds.  
f) Bearbeitung/Wertermittlungstag 
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden Stelle unverzüglich, 
spätestens an dem auf den Eingang bei der depotführenden Stelle folgenden Bankarbeitstag (am 
Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags an die 
jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der 
weiteren Ausführung beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen. 
Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Ausführungs-
preis liegen nicht im Einflussbereich der depotführenden Stelle. Die Einzelheiten dazu ergeben sich 
aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag 
nicht ausgeführt, so wird die depotführende Stelle den Anleger darüber unverzüglich informieren. 
g) Kaufaufträge mittels Überweisungen 
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mitgeteilten DWS 
Depotnummer oder Investmentkontonummer enthalten und werden als Kaufaufträge für die 
entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig 
zugeordnet werden kann, wird die depotführende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fondsanteilen 
unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle 
weiterleiten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis eines Anteils über- oder 
unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen entsprechenden Bruchteil in vier 
Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor Bestätigung der jeweiligen 
Depoteröffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des nächstmöglichen Ausgabetages nach 
Depoteröffnung zugrunde gelegt. 
h) Verkaufsaufträge 
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer enthalten. Sollen 
alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe der DWS 
Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden von der 
depotführenden Stelle in Aufträge zum Verkauf von Anteilen umgewandelt. 
i) Währung von Ein- und Auszahlungen/Umtausch von Währungen 
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der depotführenden Stelle an 
den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen Währung als EURO  
 
 
 
 
 

 
erfolgen, werden von der depotführenden Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO 
umgerechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen 
eines Investmentfonds, der in einer anderen Währung als EURO geführt wird, so ist die 
depotführende Stelle berechtigt, den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils 
aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurechnen. Sofern die Zahlung in 
Fondswährung geleistet wird, erfolgt  keine Umrechnung. 
j) Zuordnung zu einem Anlegertyp/Nichtausführung 
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anlegertyp erfolgen. Die 
depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge nicht auszuführen, sofern die Anlageklasse 
(Risikoprofil) des zu erwerbenden Investmentfonds mit dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In 
diesem Falle wird die depotführende Stelle den Anleger unverzüglich informieren. 
k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen 
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau ausdrücklich 
zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als 
ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Aufteilung können 
keine besonderen Umtauschkonditionen gewährt werden.  
l) Verfügungen 
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise verfügen. Eine 
Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotführenden 
Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch 
auf Auszahlung des Gegenwertes. 
 
4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung 
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregister, wird die depotführende 
Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment S.A. als 
depotführende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch für die jeweiligen 
Anleger gehalten. 
Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte eingetragen werden 
kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die 
erworbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und werden auch nicht 
treuhänderisch gehalten. 
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine Anteils-
bruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister des 
Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller 
Inhaber von Anteilsbruchteilen bei der depotführenden Stelle.  
Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für den Anleger in 
Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilsscheine, die der depotführenden Stelle 
zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Investmentkontos eingereicht werden. 
 
5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland 
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt oder über einen 
Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufaufträge in ausländischen 
Fondsanteilen ausführt. Die depotführende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fondsanteile 
im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen Verwahrer beauf-
tragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und 
den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Die depotführende Stelle wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen 
des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fondsanteilen oder eine andere im Lagerland 
übliche, vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den 
Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) 
unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland). Die 
depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des Anlegers aus der ihm erteilten WR-
Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der 
Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle 
verwahrten Fondsanteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen Fällen daher anteilig alle 
wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von 
höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der depotführenden 
Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen 
von hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden 
Absatz Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle 
nicht verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.  
 
6. Ausschüttungen 
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle - ggf. unter Abzug von einzu-
behaltenden Steuern - ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wieder-
angelegt („automatische Wiederanlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach 
Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden Stelle. Die automatische 
Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. 
Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotführenden Stelle 
vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen - ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – in 
dem jeweils von der depotführenden Stelle für den Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. 
geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung angelegt. Einzelheiten werden im Preisver-
zeichnis/Konditionentableau geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der depotführenden 
Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeits-
tag, weitergeleitet. 
 
7. Abrechnungen 
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten Geschäftstag nach der 
Ausführung des Auftrags für jeden getätigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit der Anleger 
Fondsanteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle den jeweils 
aktuell geltenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form 
nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im 
Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen. 
 
8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot 
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann jeder Inhaber allein 
verfügen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepotinhaber oder alle gemeinsam der 
depotführenden Stelle schriftlich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des 
gemeinschaftlichen Wertpapierdepots sind gegenüber der depotführenden Stelle gesamt-
schuldnerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapierdepot haftbar, 
unabhängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegangen 
wurden. 
 
* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate  
  nach Versand der  letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze. 
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9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers 
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Verfügungs-
berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder 
weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen 
der depotführenden Stelle in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf 
die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr 
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotführende Stelle darf 
denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten anseh-
en, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach 
Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr 
dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 
 
10. Entgelte und Auslagen 
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. 
Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionentableau der depotführenden Stelle 
enthalten. Für die im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden, und die nach den Umständen zu urteilen 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die depotführende Stelle die Höhe des Entgeltes 
nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger trägt außerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn 
die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird 
(insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und Porti). 
 
11.  Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen 
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, die sie mit 
Anlegern über Investmentanteile abschließt, für den Vertrieb dieser Wertpapiere 
umsatzabhängige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wertpapieremittenten 
(Kapitalanlagegesellschaften, ausländische Investmentgesellschaften, einschließlich 
Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).  
Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Investmentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere 
aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsvergütungen als wiederkehrende, 
bestandsabhängige Vergütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der 
Vertriebsfolgeprovision beträgt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 % und 0,7 
% p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen Immobilienfonds 
zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des von der depotführenden Stelle verwahrten 
Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und Höhe der 
Vertriebsfolgeprovision für ein konkretes Wertpapiergeschäft teilt die depotführende Stelle 
dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlageberatung durch die 
depotführende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines jeden Wertpapiergeschäftes. 
 
 
b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss von 
Wertpapiergeschäften über Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler oder Berater 
zustande, leitet die depotführende Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation 
im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11 a) genannten 
Vertriebsfolgeprovisionen weiter,  wenn es sich hierbei um einen Vertriebspartner der 
depotführenden Stelle handelt. Die depotführende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf 
Nachfrage Einzelheiten zu Art und Höhe dieser Zahlungen und deren Empfänger für ein 
konkretes Wertpapiergeschäft mit. 
 
 
12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen 
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch den Verkauf von 
Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt werden. 
 
13. Haftung der depotführenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers 
a) Haftungsgrundsätze 
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer 
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzu zieht. Hat der 
Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z.B. durch Verletzung der in Nr. 14 – 17 aufgeführten 
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und der Anleger 
den Schaden zu tragen haben. 
b) Weitergeleitete Depotaufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die depot-
führende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende Stelle 
den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter 
Auftrag). Dies betrifft z.B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschränkt 
sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des 
Dritten. 
c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte 
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle 
ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, so haftet die depotführende Stelle für 
die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren Vertragspartner oder 
dessen Vertragspartner. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet die depotführende 
Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausführung eines Geschäftes nur für deren 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung. 
 
14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anleger der 
depotführenden Stelle Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder 
die Änderung einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht 
(insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch 
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z.B. in das Handelsregister) 
eingetragen wird. 
 
15. Klarheit von Aufträgen 
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte 
Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftragsabwicklung führen. Vor allem hat der Anleger bei 
Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen 
DWS Depotnummer und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die depotführende Stelle 
Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Beträge zurück überweisen. 
Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein. 
 
 

16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführenden Stelle 
Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die depotführende Stelle un-
verzüglich über darin enthaltene Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu 
setzen. 
 
17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht zugehen, 
muss er die depotführende Stelle unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht 
besteht auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen 
nach der Ausführung von Aufträgen). 
 
18. Pfandrecht 
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS Depot und den 
Investmentkonten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das Pfandrecht sichert alle gegen-
wärtigen und künftigen Ansprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus der 
Geschäftsverbindung. 
 
Kündigung durch die depotführende Stelle und Auflösung von Fonds, Schlussklauseln 
19. Kündigung durch die depotführende Stelle 
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die Anteile werden dem Anleger auf Wunsch ausge-
liefert oder nach dem Wirksamwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger 
ausgezahlt. 
 
20. Auflösung von Fonds 
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen Zeitablauf oder aus 
einem anderen Grund aufgelöst, so ist die depotführende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile 
und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten 
Liquidationserlös in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung 
anzulegen, sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt. 
 
21. Änderungen dieser Bedingungen 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger schriftlich bekannt 
gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf 
diese Folge wird ihn die depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der 
Anleger muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen 
an die depotführende Stelle absenden. 
 
Stand: Februar 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


